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Gesetz 
zur Änderung der Verfassung für das Land 

Nordrhein-Westfalen 
Vom 11. April 2019 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird: 

Gesetz 
zur Änderung der Verfassung für das Land 

Nordrhein-Westfalen 

Artikel 1 
Änderung der Verfassung für das Land 

Nordrhein-Westfalen 

Die Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 
28. Juni 1950 (GV. NRW. S. 127), die zuletzt durch Arti
kel 1 des Gesetzes vom 25.10.2016 (GV. NRW. S. 860) ge
ändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In Artikel 7 5 wird eine neue Ziffer 5 a und Ziffer 5 b 
mit folgendem Wortlaut eingefügt: 

„5 a. über Verfassungsbeschwerden, die von jedermann 
mit der Behauptung erhoben werden können, durch 
die öffentliche Gewalt des Landes in einem seiner in 
dieser Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen 
enthaltenen Rechte verletzt zu sein, 

5 b. über Verfassungsbeschwerden von Gemeinden und 
Gemeindeverbänden, die mit der Behauptung erhoben 
werden können, dass Landesrecht die Vorschriften 
dieser Verfassung des Landes Nordrhein-Westfalen 
über das Recht auf Selbstverwaltung verletze, 

2. In Artikel 75 wird die bisherige Ziffer 5 zu Ziffer 6. 

Artikel 2 
Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 

Düsseldorf, den 11. April 2019 

(L. S.) 

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen 

Der Ministerpräsident 

Armin Laschet 

Der Minister der Finanzen 

Lutz L i e n e n k ä m p er 

Der Minister des Innern 

Herbert R e u 1 

Die Ministerin für Heimat, Kommunales, 
Bau und Gleichstellung 

Ina Scharrenbach 

Der Minister der Justiz 

Peter Biesenbach 
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Gesetz 
zur Änderung des Kommunalwahlgesetzes und 

weiterer wahlrechtlicher Vorschriften 
Vom 11. April 2019 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird: 
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Gesetz 
zur Änderung des Kommunalwahlgesetzes und 

weiterer wahlrechtlicher Vorschriften 

Artikel 1 
Änderung des Kommunalwahlgesetzes 

Das Kommunalwahlgesetz in der Fassung der Bekannt
machung vom 30. Juni 1998 (GV. NRW. S. 454, ber. S. 509 
und 1999 S. 70), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 6. Dezember 2016 (GV. NRW. S. 1052) geändert wor
den ist, wird wie folgt geändert: 

1. § 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 2 werden nach der Angabe „46 
e" ein Komma, ein Zeilenumbruch und die Wörter 
,,der Verbandsversammlung des Regionalverban
des Ruhr nach Maßgabe der §§ 46 f bis 46 k" ein
gefügt. 

b) Dem Absatz 2 wird folgender Satz angefügt: 

,,Das Wahlgebiet des Regionalverbands Ruhr er
streckt sich auf das Gebiet der dem Verband ge
mäß § 1 des Gesetzes über den Regionalverband 
Ruhr in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. 
Februar 2004 (GV. NRW. S. 96) in der jeweils gel
tenden Fassung angehörenden Mitgliedskörper
schaften." 

2. § 2 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 6 wird wie folgt gefasst: 

,,(6) Der Bürgermeister ist befugt, soweit die be
troffene Person nicht widersprochen hat, folgende 
Daten geeignet erscheinender Wahlberechtigter 
zum Zweck ihrer erstmaligen Berufung zu Mit
gliedern von Wahlvorständen oder einer erneuten 
Berufung bei künftigen Wahlen zu verarbeiten: 

1. Name, 

2. Vorname, 

3. Geburtsdatum, 

4. Anschrift, 

5. Telefonnummern und E-Mail-Adressen und 

6. bisherige Mitwirkung in Wahlvorständen und 
ausgeübte Funktion. 

Die betroffene Person ist über das Widerspruchs
recht vor der Verarbeitung ihrer Daten schriftlich 
zu unterrichten." 

b) Nach Absatz 7 wird folgender Absatz 8 eingefügt: 

,,(8) Die Mitglieder der Wahlorgane und ihre 
Stellvertreter dürfen in Ausübung ihres Amtes ihr 
Gesicht nicht verhüllen." 

c) Der bisherige Absatz 8 wird Absatz 9 und folgen
der Satz wird angefügt: 

,,Ihnen kann von der Gemeinde, im Falle der Bei
sitzer von Wahlausschüssen der Kreise auch vom 
zuständigen Kreis, Ersatz für Sachschäden, die 
sie bei Ausübung ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit 
erlitten haben, gewährt werden." 

3. § 4 Absatz 2 wird um folgenden Satz 4 ergänzt: 

,,Bei der Ermittlung der Einwohnerzahl bleibt unbe
rücksichtigt, wer nicht Deutscher im Sinne von Arti
kel 116 Absatz 1 des Grundgesetzes ist oder nicht die 
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